
Änderung der Finanzordnung (Anhang I) des  
Bayerischen Handball-Verbandes e.V. 

Das Präsidium des Bayerischen Handball-Verbandes e.V. hat am 
29.03.2010 den Anhang I der Finanzordnung geändert. Die Änderungen 
sind fett und kursiv gedruckt. Die Änderungen bzw. die Neuregelung 
treten mit Wirkung vom 01.07.2010 zum neuen Spieljahr 2010/2011 in 
Kraft. 

 
Norbert Höhn 

Vizepräsident 
 

Finanzordnung (Anhang I) 

IV. Spesensätze für Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretäre, Schiedsrichter-
beobachter, Spielaufsichten 

 
6. Spesensätze für Spielaufsichten nach § 80 Spielordnung 
 

Alle Spielklassen Männer/Frauen 25,00 € 

Alle Jugend-Spielklassen  20,00 € 

 
Dazu kommt die Wegstreckenentschädigung gem. Absatz III. 
 
 
7. Spesen für ausgefallene Spiele 
 
Fallen Spiele aus, ohne dass Schiedsrichter, Zeitnehmer, Sekretäre, Schiedsrich-
terbeobachter und Spielaufsichten rechtzeitig verständigt werden können und rei-
sen diese daher zum Spielort an, so steht ihnen ergänzend zur Wegstreckenent-
schädigung gem. Abschnitt  IV die Hälfte der in den Absätzen 1, 2, 4, 5 und 6  ge-
nannten Spesensätze zu. 
 
 


